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Strukturen und Interventionen

Joanna Geib, Vorbeugender Rettungsdienst  



Kindeswohlgefährdung
im rettungsdienstlichen Kontext 



Dienstagnacht, 01:36 Uhr Alarmierung zu
Meldebild: „Pat, w., 38 Jahre, Kopfplatzwunde“

Nach langer Überredung Transport in die Klinik

Notruf 112 durch Kind 

Wohnung unordentlich 

blutende KoPlaWu, Alkoholintoxikation
„Ich habe mich gestoßen“
Anamnese insgesamt eher schwierig
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Ein ganz 
normaler Einsatz … (?)



Dienstagnacht, 01:36 Uhr Alarmierung zu
Meldebild: „Pat, w., 38 Jahre, Kopfplatzwunde“

Transport der Mutter & des Kindes 
(als Begleitperson) in die Klinik

11 jähriges Kind, war alleine zu Hause und hat 
gewartet, bis die Mutter nach Hause kam  
> dann 112 gerufen 

Wohnung verwahrlost & verdreckt, 
leerer Kühlschrank 

Patientin stark alkoholisiert, blutende KoPlaWu
Z.n. fraglich Sturz oder Körperverletzung? 
Anamnese schwierig, da Patientin aufgebracht ist
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… KEIN ganz 
normaler Einsatz! 



Körperliche Gewalt 
(z. B. Schlagen, Misshandlung) 

Verletzung elterlicher Pflichten / 
Aufsichtspflicht
(z.B. infolge von Drogenkonsum oder (psychischer) Erkrankung) 

Psychische Gewalt 
(z. B. Demütigungen, Vernachlässigung emotionaler Bedürfnisse) 

Vernachlässigung
(z. B. Unterlassung notwendiger Versorgung oder Pflege) 

Sexueller Missbrauch 
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Sonstige Gefährdung
(z.B. verwahrloste Wohnung, Miterleben von Gewalt) 

Designed by Freepik



27

20

19

15

7

9
5

Anhaltspunkte

Kindeswohlgefährdung

verwahrsloste Wohnung

Substanzmissbrauch /

Intoxikation der Eltern

V.a. körperliche Misshandlung

auffälliges Verhalten der

Sorgeberechtigten

med. Vernachlässigung

häusliche Gewalt / emotionale

Misshandlung

sexualisierte Gewalt
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Person, aufgrund derer der 

Einsatz stattgefunden hat

Kind

Eltern/

Sorgeberechtigte

Sonstige

Beratungsfälle (bundesweit) durch die 
Medizinische Kinderschutzhotline
(Quelle: Kinderschutznotfälle im Rettungsdienst, 04. August 2025. Notfall+ Rettungsmagazin)

Zeitraum 01.06.2017–17.02.2025, 16:00–08:00 Uhr (83 ausgewertete Fälle)



Fazit für die Praxis  
(Quelle: Kinderschutznotfälle im Rettungsdienst, 04. August 2025. Notfall+ Rettungsmagazin)

• Häufigste Form von Kindeswohlgefährdung: 

Vernachlässigung, oft sichtbar durch

Lebensumstände (Wohnung, fehlende Versorgung).

• In fast der Hälfte der Fälle waren Erkrankungen oder

Intoxikationen von Erwachsenen auslösend.

• Beratungsbedarf lag v. a. bei: 

Weiteres Vorgehen/Jugendamt informieren (77,1%).

• Schulungen zum Erkennen von

Kindeswohlgefährdung und 24/7-Fachberatung wie 

die med. Kinderschutzhotline sind entscheidend
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Herausforderungen 
für den Rettungsdienst 



Wo melde ich das? 
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Vorgehen des Rettungsdienstes 
im Falle einer 
Kindeswohlgefährdung 
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Rolle des Rettungsdienstes

Der Rettungsdienst hat als Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge eine Garantenstellung.

Deshalb darf und muss eine Kindeswohlgefährdung bzw. ein entsprechender Verdacht gemeldet 

werden. Bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung ist das Durchbrechen der 

Schweigepflicht gerechtfertigt, d.h. nicht strafbar! 

Rechtsgrundlagen: § 4 KKG, § 34 StGB

Gilt auch für Zufallsbeobachtungen im Einsatz, wenn das betroffene Kind nicht der Patient ist!

Rechtlicher Rahmen



Seite 12

Bei medizinischer 
Transportindikation:

Transport in eine 
Kinderschutzambulanz

Medizinische 
Kinderschutzhotline

0800 1921000 

zur Gefährdungseinschätzung und Beratung 
kontaktieren

Keine Transportindikation, aber 
akute Gefährdung mit 
Schutzbedarf vor Ort:

Polizei hinzuziehen

Keine Transportindikation, keine 
akute Gefährdung, nur 

geringgradiger Verdacht: 

Meldung an das zuständige 
Jugendamt 

Nach gemeinsamer Gefährdungseinschätzung mit der Medizinischen Kinderschutzhotline 
ist eine der folgenden Maßnahmen möglich: 

Vorgehen bei einer Kindeswohlgefährdung



Vertraut auf euer Bauchgefühl!

„Wenn es Zweifel gibt, 
gibt es keinen Zweifel!“ 



VIELEN DANK FÜR DIE AUFMERKSAMKEIT.

Joanna Geib
Vorbeugender Rettungsdienst (EV RD VRD)
vrd@berliner-feuerwehr.de 


